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Ziffer I. 
 
§ 64 Dachaufbauten und -einschnitte, Absatz 1 soll lauten: 
 

Die Baubehörde darf Dachaufbauten (wie Lukarnen, Liftaufbauten), Dacheinschnitte und Dach-
flächenfenster nur bewilligen, wenn sie architektonisch befriedigend und keine Gründe des Orts-
bild- oder Denkmalschutzes dagegen sprechen. Räume über dem ersten Dachgeschoss sollen mög-
lichst giebelseitig belichtet werden. 
 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats. 
 
 
Für die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission: 
Präsident: Aktuarin: 
Hugo Schumacher Susanne Stebler 
 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Heiner Studer 
 
 
 

Der Regierungsrat hat am 30. April 2018 dem Antrag zugestimmt. 

 
 


